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Anpassung der Zuständigkeitsregelung für die Ausschüsse und für den Bürgermeister der 
Stadt Hennef (Sieg) an geänderte rechtliche und organisatorische Vorgaben 
 

Zuständigkeitsregelung für die Ausschüsse und für den Bürgermeister der Stadt 
Hennef (Sieg) 

... 
 

§ 12 
 

Vergabeausschuss 
 
1. Der Vergabeausschuss entscheidet im Rahmen der zur Verfügung stehenden Haushaltsmittel über: 

1.1 alle Vergaben im Sinne des § 1 der Vergabeordnung der Stadt, deren 
Auftragswert 50.000 € (einschließlich Umsatzsteuer) überschreitet. Wurde ein Planer 
oder Fachplaner für eine bestimmte Maßnahme durch den Bauausschuss, den 
Ausschuss für Stadtgestaltung und Planung, den Ausschuss für Umweltschutz, 
Dorfgestaltung und Denkmalschutz oder den Ausschuss „Östlicher Stadtrand“ 
bestimmt und erfolgt die Honorierung nach den Vorschriften der HOAI, so ist eine 
Vorlage im Vergabeausschuss nicht mehr erforderlich; 

1.2 beschränkte Ausschreibungen über Lieferungen und Leistungen im Sinne der 
VOL/A über einem voraussichtlichen Auftragswert von 50.000,00 € (ohne 
Umsatzsteuer) nach § 5 Abs. 3 der Vergabeordnung der Stadt; 

1.3 beschränkte Ausschreibungen über Bauleistungen im Sinne der VOB/A über den 
Wertgrenzen der Ziffer 7.1 des Runderlasses des Innenministeriums vom 22.03.2006: 
- Ausbaugewerke im Hochbau, Straßenausstattung, Pflanzungen:              75.000 EUR 
- Rohbauarbeiten im Hochbau:                150.000 EUR 
- Tiefbau:                  300.000 EUR 

(jeweils ohne Umsatzsteuer) nach § 7 Abs. 3 der Vergabeordnung der Stadt; 

1.4 freihändige Vergaben über Lieferungen und Leistungen im Sinne der VOL/A über 
einem voraussichtlichen Auftragswert von 10.000,00 € (ohne Umsatzsteuer) nach § 9 
Abs. 4 S. 1 der Vergabeordnung der Stadt; 

1.5 freihändige Vergaben über Bauleistungen im Sinne der VOB/A über einem 
voraussichtlichen Auftragswert von 10.000,00 € (ohne Umsatzsteuer) nach § 9 Abs. 4 
S. 2 der Vergabeordnung der Stadt. 

 

2. Absatz 1 gilt nicht bei geringfügigen Nachbeauftragungen und Nachbestellungen, wenn im 
Anschluss an einen bereits bestehenden Vertrag kein höherer Preis für die ursprüngliche Leistung 
gefordert wird und von einer Ausschreibung kein wirtschaftlicheres Ergebnis zu erwarten ist. Die 
Summe der Nachbestellung darf bei Auftragsvergaben nach der VOL/A (§ 3 Nr. 4 d))  20 %, bei 
Auftragsvergaben nach der VOB/A (§ 3 Nr. 4c)) und VOF (§ 5 Abs. 2e)) 50 % des Wertes der 
ursprünglichen Auftragssumme nicht überschreiten. 
3. Dem Vergabeausschuss arbeitet die Zentrale Vergabestelle (ZVS) zu. Regelmäßige Mitteilungen 
über Vergaben zwischen 10.000 und 50.000 EUR (einschließlich Umsatzsteuer) an den 
Vergabeausschuss werden von der ZVS gesammelt und zu jeweils einem Tagesordnungspunkt für die 
jeweils kommende Vergabeausschusssitzung zusammengefasst. 
 


